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Technische Hinweise 
Lämmle Holzverarbeitung GmbH – Wintergartenbau 

 
 
 
1. Die im Auftrag angegebenen Abmessungen beruhen auf einer groben Aufnahme zur 

Angebotserstellung. Maßgeblich sind die aufgrund des nach Auftragerteilung durchgeführten 
genauen Aufmaßes festgestellten Maße. 

 
2. Da es sich bei einem Wintergarten um eine Einzelanfertigung handelt, sind geringfügige 

Abweichungen von Standardtypen oder Prospektansichten in Farbe und Ausführung möglich. 
Es handelt sich dabei allenfalls um unwesentliche technische und farbliche Änderungen, 
welche die Gebrauchsfähigkeit des Wintergartens nicht beeinträchtigen. 

 
3. Aufgrund der Verwendung von natürlichem Holz sind geringe Farbunterschiede aufgrund von 

verschiedenen Wuchsgebieten, Einschnitt- und Hobelarten oder Verleimungen nicht zu 
vermeiden. 

 
4. Bei Sonderlackierungen, insbesondere weiß-matt, kann es vorkommen, dass kleinere 

Ausbesserungs-, Spachtel-, Schleif- und Streicharbeiten noch nach der Montage durchgeführt 
werden müssen. Wir empfehlen bei Sonderlackierungen, einen letzten Anstrich nach Abschluß 
der Montagearbeiten vorzunehmen. 

 
5. Die Oberflächenbehandlung nehmen wir nach den Empfehlungen und Richtlinien von 

anerkannten Farblieferanten vor. Die Wartung des Farbanstriches ist Sache des Bauherren. 
Der Farbanstrich muß je nach Oberflächenbehandlung, Lage des Bauteils und 
Witterungseinflüssen in bestimmten zeitlichen Abständen nachbehandelt werden. 

 
6. Als Konstruktionsholz verwenden wir normal gewachsenes, vorsortiertes Nadelholz mit fest 

verwachsenen Ästen. Lose Äste werden ausgedübelt oder verleimt. 
 

7. Die Verglasung der Wintergartenelemente nehmen wir nach den Richtlinien des jeweiligen 
Glaslieferanten vor. Durch nicht kontrollierbare Witterungseinflüsse, z. B. Hitzestau, 
Fundamentveränderungen oder Erschütterungen kann es zu Glasbruch kommen. Wir 
empfehlen deshalb den Abschluß einer Glasversicherung. 

 
8. Wir weisen darauf hin, dass zur einwandfreien Funktion eines Wintergartens eine 

Beschattungsanlage erforderlich ist. 
 

9. Zur Belüftung eines Wintergartens sind manuelle oder elektrische Öffnungselemente oder eine 
elektrische Be- und Entlüftungsanlage erforderlich. Es ist darauf zu achten, dass eine 
Möglichkeit zur Durchlüftung gegeben ist. Die genaue Festlegung des Belüftungssystems ist 
Sache des Bauherrn. 

 
10. Elektroarbeiten werden von uns nicht ausgeführt. Elektroanschlüsse und Verkabelungen 

müssen bauseits erbracht werden. Soweit Elektroarbeiten im Zuge der Montage des 
Wintergartens durchzuführen sind, ist der Bauherr für die Koordination verantwortlich. 

 
11. Die von uns angegebenen technischen Werte (z. B. für Verglasungen) sind die nach DIN 

ermittelten Werte und können im eingebauten Zustand geringfügig abweichen. 


